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Die Exekutive ist durch Gesetze und
Verordnungen an einen behördlichen Kontrollauftrag
gebunden.

Das ZIEL der Kontrollen ist:

�Erhöhung der Verkehrssicherheit
�Senkung der Verkehrsunfälle und somit auch
�Senkung der Verkehrstoten   u n d
�Senkung der wirtschaftlichen Folgekosten
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2018 – Kontrolle von LKW / Bussen (A / EU / nicht EU)

Lenk- und Ruhezeitkontrollen: 117.247
Gefahrgutkontrollen: 11.011
Anfängliche techn. Unterwegskontrollen: 160.690 

Quelle: BM.I Abt. II/12
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2018 – Kontrolle von LKW / Bussen (CZ)

Lenk- und Ruhezeitkontrollen: 7.483 LKW und

121 Busse
Gefahrgutkontrollen: 492
Anfängliche techn. Unterwegskontrollen: 10.680
Abfallwirtschaftskontrollen: 183
Tiertransportkontrollen: 14

Quelle: BM.I Abt. II/12
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Was wird kontrolliert?

� Lenker

Dokumente

Fahrtüchtigkeit
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Was wird kontrolliert?

�Fahrzeug

� Ladung / Fracht

�Erforderliche Bewilligungen/Genehmigungen
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Ausleitung von einer Autobahn auf einen 
Verkehrskontrollplatz
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Gewichtskontrollen

Gemäß § 102 Abs. 12 lit. g) KFG i.d.g.F. 

ist jedenfalls bei einer Überschreitung 

des jeweiligen höchsten zulässigen 

Gesamtgewicht oder der 

Höchstgrenzen des § 4 Abs. 7a im 

Ausmaß von mehr als 2 % oder der 

zulässigen Achslasten um mehr als    

6 % von einer Gefährdung der 

Verkehrssicherheit auszugehen.
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Kontrolle der Ladungssicherheit

Bei mangelhafter Ladungssicherung ist gemäß § 102 Abs. 12 lit. g) KFG  i.V.m.     

§ 101 KFG von einer Gefährdung der Verkehrssicherheit auszugehen,

Konsequenz:
• Verwaltungsstrafe  nach dem KFG 

bis € 2.180,-
• Kennzeichenabnahme wegen 

Gefahr im Verzug
• Mangelbehebung vor Ort (damit die 

Kennzeichen wieder ausgefolgt werden können.)
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AdBlue-Manipulation

Durch die Abgasmanipulation und die dadurch 
falsche Kennzeichnung der Abgasklasse werden 
solche Kraftfahrzeuge missbräuchlich 
verwendet. 
(z.B. ein manipulierter EURO 5 – LKW wird zu 
einem EURO 0 - LKW) 

Konsequenz:
• Kennzeichenabnahme wegen Gefahr im Verzug
• Verwaltungsstrafe  nach dem KFG bis € 2.180,-
• Verwaltungsstrafe nach dem IG-L bis  € 1.500,-
• Reparatur vor Ort (damit die Kennzeichen wieder ausgefolgt 

werden können.)
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Die Strafen bei Übertretungen der Sozialvorschriften richten sich nach 
EU-Recht.

VO EG 561/2006 Artikel 6, 7 und 8 in Verbindung mit § 134 Abs. 1 KFG
(laut VO (EU) 2016/403 – Anhang III)

Geringfügiger Verstoß (MI) € 0,- /  € 50,- /  € 100,-
Schwerwiegender Verstoß (SI) € 200,-
Sehr schwerwiegender Verstoß (VSI) € 300,-
Schwerster Verstoß (MSI) € 400,-

EU-Sozialvorschriften
Lenk- und Ruhezeitkontrollen
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EU-Sozialvorschriften
Manipulation

Durch die Manipulation an Tachografen und deren Aufzeichnungen
werden unter anderem Daten über Tätigkeiten des Lenkers bewusst
unrichtig dargestellt und abgespeichert.

Europäisches Recht
Die Verordnung (EU) 165/2014 verbietet in ihrem Artikel 32 jede
Manipulationshandlung.

Österreichisches Recht
Durch Manipulationshandlungen werden gerichtlich strafbare 
Handlungen verwirklicht, welche eine Freiheitsstrafe von 1 bis zu 
10 Jahren nach sich ziehen können.  
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aufgedeckte Manipulationen

EU-Sozialvorschriften
aufgedeckte Manipulationen



LANDESPOLIZEIDIREKTION NIEDERÖSTERREICH, NEUE HERRENGASSE 15, 3100 ST. PÖLTEN, TEL.: 059133 - 30 - 4444

Ergebnisprotokoll 
ab Juni 2019

Kontrollbestätigung der Polizei
Durchschreibeversion

Österreichisches Kraftfahrgesetz (KFG) idgF iVm
RL 2006/22/EG idgF 
RL 2014/47/EU idgF

RL 96/53EG idgF
VO (EG) Nr. 1/2005 idgF

VO  (EG) Nr. 1013/2006 idgF
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Ergebnisprotokoll 
ab Juni 2019

Kontrollbestätigung der Polizei
Formularversion BPBP

Österreichisches Kraftfahrgesetz (KFG) idgF iVm
RL 2006/22/EG idgF 
RL 2014/47/EU idgF

RL 96/53EG idgF
VO (EG) Nr. 1/2005 idgF

VO  (EG) Nr. 1013/2006 idgF
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Technische Kontrollen
Prüfzug

Quelle:

2018 wurden in NÖ 678 FZG aus der 
Tschechischen Republik geprüft.  =   ~ 8%

Anzahl der Mängel mit Gefahr im Verzuge:   185
Anzahl der schweren Mängel: 745
Anzahl der leichten Mängel: 1.780

Anzahl der Mängel pro kontrollierten FZG:   4

Polizeiliche 
Vorselektion



LANDESPOLIZEIDIREKTION NIEDERÖSTERREICH, NEUE HERRENGASSE 15, 3100 ST. PÖLTEN, TEL.: 059133 - 30 - 4444

Technische Kontrollen
Einsatztage Prüfzug + Gefahrgutkontrollen

Quelle:
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Technische Kontrollen
Anzahl

Quelle:
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Technische Kontrollen
Gutachtenergebnisse

Quelle:
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Technische Kontrollen
Mängelverteilung 2018

Quelle:
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Technische Kontrollen
Prüfzug
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Quelle:

Technische Kontrollen
Prüfzug
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Quelle:

Technische Kontrollen
Prüfzug
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� Freie Wahl von Werkstätten – Liste der Wirtschaftskammer

� Nachfolgegutachten erforderlich, wenn das Kennzeichen wieder 
ausgefolgt werden soll.

� Reparatur im Heimatland ist möglich – FZG muss geschleppt 
oder verladen nach Hause transportiert werden.   
(Die Kennzeichen werden im Wege der Amtshilfe über Tschechische Behörden an 
den Zulassungsbesitzer ausgefolgt.)

Technische Kontrollen
Behebung von techn. Mängeln        

bei Kennzeichenabnahme
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von        an die Polizei gestellte Frage

Ein LKW-Fahrer überschreitet seine Lenkzeit. Der Grund dafür liegt in einem 
Verkehrsstau auf der Strecke oder mangels eines freien Parkplatzes.
Wie verhält sich der Fahrer richtig?

VERORDNUNG (EG) Nr. 561/2006

Artikel 12 
Sofern die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet wird, kann der Fahrer von den 
Artikeln 6 bis 9 abweichen, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, soweit dies 
erforderlich ist, um die Sicherheit von Personen, des Fahrzeugs oder seiner Ladung zu 
gewährleisten. Der Fahrer hat Art und Grund dieser Abweichung spätestens bei 
Erreichen des geeigneten Halteplatzes handschriftlich auf dem Schaublatt des 
Kontrollgeräts oder einem Ausdruck aus dem Kontrollgerät oder im Arbeitszeitplan zu 
vermerken. 

Art. 6:  tägliche Lenkzeit
Art. 7:  Fahrtunterbrechung (Lenkpause)
Art. 8:  tägliche und wöchentliche Ruhezeit
Art. 9:  Fährbetrieb

Leitlinie 1
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Wie erfolgt der korrekte Nachweis einer längeren Ruhezeit/Urlaub?
Manueller Nachtrag auf der Fahrerkarte oder „Papierformular“?

von        an die Polizei gestellte Frage

VERORDNUNG (EU) Nr. 165/2014

Artikel 34  Benutzung von Fahrerkarten und Schaublättern

(3) Wenn der Fahrer sich nicht im Fahrzeug aufhält und daher nicht in der Lage ist, den 
in das Fahrzeug eingebauten Fahrtenschreiber zu betätigen, werden die in Absatz 5 
Buchstabe b Ziffern ii, iii und iv genannten Zeiträume,

a) wenn das Fahrzeug mit einem analogen Fahrtenschreiber ausgerüstet ist, …..

b) wenn das Fahrzeug mit einem digitalen Fahrtenschreiber ausgerüstet ist, 
mittels der manuellen Eingabevorrichtung des Fahrtenschreibers auf der 
Fahrerkarte eingetragen.

Leitlinie 5

BMVIT-Erlass
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Ab dem 15.06.2019 muss ein smarter Tachograph in neu zugelassenen 
Fahrzeugen eingebaut werden. 
Werden in Österreich spezielle Überprüfungsverfahren von smarten 
Tachographen (Fahrtenschreiber 2. Generation) durchgeführt?

von        an die Polizei gestellte Frage

Aufgrund der neuen Technologie noch keine Erfahrungswerte.
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Gemäß der geltenden tschechischen technischen Vorschrift dürfen 
Lastkraftwagen (CZ-Kennzeichen) nicht mit elektrischen Sicherungen, 
Ersatzlampen und Feuerlöschern ausgerüstet sein. Wird es (nach der Wiener 
Konvention) auf österreichischem Gebiet akzeptiert?

von        an die Polizei gestellte Frage

Antwort folgt.
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Winterausrüstung
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Mietfahrzeuge
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Vorläufige Sicherheitsleistung 
(=Kaution)

Problemfall: Der Fahrer hat kein Bargeld, keine Bankomatkarte oder keine 
Kreditkarte bei sich. 
Oder er hat eine Bankomat- oder Kreditkarte mit, diese ist  
jedoch nicht gedeckt.
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